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Strukturreform des Versorgungsausgleichs - 
Was kommt auf Arbeitgeber mit unmittelbaren Pensionszusagen zu? 

 
Das Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs (VAStrRefG), derzeit noch Ge-
setzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucksache 16/10144), bringt wesentliche Änderungen 
für alle Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung im Versorgungsausgleich, 
insbesondere auch für unmittelbare Pensionszusagen. Zusätzlichen und veränderten Aufgaben 
stehen neue und größere Gestaltungsspielräume für die Unternehmen gegenüber. Es lohnt sich 
daher, sich mit dem Gesetz zu beschäftigen und etwa erforderliche Ergänzungen der Pensi-
onsregelungen frühzeitig vorzunehmen.  
 
1. Wann ist mit dem Inkrafttreten der Strukturreform des Versorgungsausgleichs zu 

rechnen?  
Das VAStrRefG wird voraussichtlich am 1.9.2009 in Kraft treten. Es bleibt also Zeit für die 
Arbeitgeber, sich auf die Reform einzustellen. Die nachfolgende Darstellung soll einen Bei-
trag hierzu leisten. 
 
2. Welche Grundsätze werden für den Versorgungsausgleich gelten?  
·  Halbteilung der Anrechte 

 
Die in der Ehezeit erworbenen Anrechte aus betrieblichen Versorgungszusagen sind jeweils 
zur Hälfte zwischen den geschiedenen Ehegatten zu teilen, wenn die Ehe mindestens zwei 
Jahre bestand. Ausgleichspflichtig ist die Person, die den Ehezeitanteil des jeweiligen An-
rechts erworben hat. Der ausgleichsberechtigten Person steht die Hälfte des Werts des je-
weiligen Ehezeitanteils (Ausgleichswert) zu. Durch die anrechtsbezogene Teilung und der 
damit verbundenen Abkehr vom bisherigen Grundmodell eines Einmalausgleichs über die 
gesetzliche Rentenversicherung wird es nicht mehr erforderlich sein, die in der Ehezeit er-
worbenen Anrechte (im Wege der Dynamisierung über die Barwert-Verordnung) vergleich-
bar zu machen und miteinander zu verrechnen. 

 
·  Auszugleichende Anrechte  

Auszugleichende Anrechte sind sowohl Anwartschaften als auch Ansprüche auf Versorgung 
aus unmittelbaren Pensionszusagen, die der Absicherung im Alter oder bei Invalidität die-
nen. Es kommt nicht darauf an, ob eine für die Versorgungsanwartschaft maßgebende War-
tezeit, Mindestbeschäftigungszeit oder eine ähnliche zeitliche Voraussetzung erfüllt ist. 

 
Bei Anrechten mit einem geringen Ausgleichswert (bei einem Rentenbetrag von höchstens 
1% der monatlichen Bezugsgröße (West) nach § 18 Abs. 1 SGB IV, die sich im Jahr 2009 
auf 2.520 € beläuft, oder einem Kapitalwert von höchstens 120% dieser Bezugsgröße) kann 
das Familiengericht regelmäßig von einem Ausgleich absehen. Dies gilt auch für den Fall, 
dass die Differenz sämtlicher beiderseitiger Ausgleichswerte auf Kapitalwertbasis gering 
ist. Auch kann die so genannte Ausgleichsreife fehlen, wie bei noch verfallbaren Versor-
gungsanwartschaften; dann wird es später zu einem schuldrechtlichen Ausgleich kommen. 
 

·  Grundsatz der internen Teilung (Ausgleich bei demselben Versorgungsträger)  
Kernstück der Reform des Versorgungsausgleichs ist die so genannte interne Teilung. Künf-
tig soll grundsätzlich jedes Anrecht intern, also im Versorgungssystem, dem die ausgleichs-
pflichtige Person angehört, geteilt und damit der ausgleichsberechtigten Person dort ein ei-
genes Anrecht (Versorgungsanwartschaft bzw. Versorgungsanspruch) eingeräumt werden. 
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Eine externe Teilung, also die Begründung eines Anrechts bei einem anderen Versorgungs-
träger, ist im Gesetzentwurf als Ausnahme vorgesehen.  

 
·  Wertermittlung und Kostenfrage  

Das Gesetz enthält Bestimmungen zur Wertermittlung. Der Wert des auszugleichenden An-
rechts kann nach Wahl des Arbeitgebers als Rentenbetrag nach § 2 des Betriebsrentengeset-
zes (ergänzt um einen so genannten korrespondierenden Kapitalwert) oder als Kapitalbetrag 
nach § 4 Abs. 5 des Betriebsrentengesetzes ermittelt werden. Zur Ermittlung des Werts des 
Ehezeitanteils des Anrechts vorrangig ist die so genannte unmittelbare Bewertung, bei der 
anhand der Bezugsgröße des Versorgungssystems (beispielsweise anhand der in der Ehezeit 
erworbenen Rentenbausteine) der auf die Ehezeit entfallende Teil des Anrechts (im Beispiel 
also die auf die Ehezeit entfallenden Rentenbausteine) unmittelbar berechnet werden kann. 
Scheidet eine unmittelbare Bewertung aus, greift die so genannte zeitratierliche Bewertung. 
Die Hälfte des Werts des Ehezeitanteils des Anrechts bildet den Ausgleichswert. 
 
Die bei der internen Teilung entstehenden Kosten (hierunter fallen nach der Begründung 
des Gesetzentwurfs nicht die Kosten für die Ermittlung des Ehezeitanteils) kann der Ver-
sorgungsträger in angemessenem Umfang mit den Anrechten beider Ehegatten verrechnen. 
Der Gesetzentwurf lässt offen, wie die bei der internen Teilung entstehenden Kosten zu er-
mitteln sind und ab welcher Höhe die Grenze der Angemessenheit überschritten wird. Die 
Gesetzesbegründung enthält zumindest den Hinweis, dass es angemessen sein kann, die 
Kosten zu pauschalieren. Verwiesen wird auf von der Rechtsprechung gebilligte pauschale 
Kostenabzüge von 2% beziehungsweise 3% des Deckungskapitals im Rahmen einer Real-
teilung nach § 1 Abs. 2 VAHRG. Da die anfallenden Kosten überwiegend Stückkostencha-
rakter haben dürften, erscheint eine Ergänzung der Vereinbarung prozentualer, auf den Wert 
des Anrechts bezogener Kostensätze um Mindest- und Höchstwerte als sachgerechter, wenn 
nicht gar von vornherein pauschal kalkulierte Festbeträge in Ansatz gebracht werden. 

 
·  Erweiterung der vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten  

Nicht nur die Ehegatten erhalten erweiterte vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten. Auch 
die Versorgungsträger erhalten Spielräume, um die Einzelheiten der internen und externen 
Teilung sachgerecht zu regeln. 

 
3. Welche Pflichten hat der Arbeitgeber gegenüber dem Familiengericht?  
Der Arbeitgeber wird im gerichtlichen Versorgungsausgleichsverfahren die verfahrensrechtli-
che Stellung eines Beteiligten innehaben. Gegenüber dem Familiengericht wird er verpflich-
tet, nach einem Auskunftsformular des Gerichts oder in Form einer automatisierten Auskunft 
über Grund und Höhe der maßgeblichen Anrechte (Anwartschaften und laufende Leistungen) 
Auskunft zu geben. Die vom Gericht benötigten Werte hat der Arbeitgeber einschließlich ei-
ner übersichtlichen und nachvollziehbaren Berechnung mitzuteilen. Hierzu gehört die Be-
rechnung des Ehezeitanteils des Anrechts in Form eines Rentenbetrages oder eines Kapital-
werts. Der Arbeitgeber hat dem Familiengericht ausgehend vom berechneten Ehezeitanteil 
einen Vorschlag für die Bestimmung des Ausgleichswerts zu unterbreiten. In kurzer und ver-
ständlicher Darstellung ist die Berechnung zu ergänzen um Hinweise zum angewandten ver-
sicherungsmathematischen Berechnungsverfahren, den grundlegenden Annahmen der Be-
rechnung, zum Zinssatz, den angewandten Sterbetafeln und um Hinweise zur Zugehörigkeit 
des Ausgleichsverpflichteten zum Versorgungssystem. Die für die unmittelbare Pensionszu-
sage einschlägige Versorgungsordnung ist vorzulegen. Innerhalb der vom Gericht gesetzten 
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Frist kann der Arbeitgeber sein Wahlrecht zwischen interner und externer Teilung, soweit es 
ihm zusteht, ausüben.  
 
4. Welche Verpflichtungen treffen den Arbeitgeber gegenüber den ausgleichsberechtig-

ten Personen?  
Kommt es zur internen Teilung, überträgt das Familiengericht der ausgleichsberechtigten Per-
son ein dem Ausgleichswert entsprechendes Anrecht in dem betrieblichen Versorgungssys-
tem, aus dem das auszugleichende Anrecht stammt. Die ausgleichsberechtigte Person erhält 
gesetzlich die Rechtsstellung eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers im Sinne des Betriebsren-
tengesetzes. Eine gesetzlich geforderte gleichwertige Teilhabe der ausgleichsberechtigten 
Person stellt der Arbeitgeber sicher, indem er ihr ein eigenständiges und entsprechend gesi-
chertes Anrecht mit vergleichbarer Wertentwicklung einräumt. Dem Arbeitgeber wird das 
Recht zustehen, den Risikoschutz auf eine reine Altersversorgung zu beschränken. Er wird 
dazu berechtigt sein, eine Absicherung bei Invalidität oder Tod, die er seinen Beschäftigten 
gewährt, gegenüber der ausgleichsberechtigten Person auszuschließen, wenn er für den weg-
fallenden Risikoschutz einen entsprechenden Ausgleich bei der Höhe der Altersleistung 
schafft. 
 
Bei Einvernehmen zwischen allen Beteiligten bestehen weitgehende Gestaltungsmöglichkei-
ten. Die ausgleichsberechtigte Person hat jedoch nicht die Möglichkeit, den Arbeitgeber zu 
einer externen Teilung zu zwingen. Hingegen kann der Arbeitgeber in gewissen gesetzlichen 
Grenzen einseitig eine externe Teilung durchsetzen. Bei der unmittelbaren Pensionszusage 
(im Übrigen auch bei einer Unterstützungskassenzusage) wird ihm diese Möglichkeit sogar 
bis zu einer erhöhten Wertgrenze eröffnet. Hier kann der Arbeitgeber einseitig extern teilen, 
wenn der Ausgleichswert als Kapitalwert die Beitragsbemessungsgrenze (West) in der allge-
meinen gesetzlichen Rentenversicherung nicht übersteigt. Im Einvernehmen mit der aus-
gleichsberechtigten Person kann der Arbeitgeber - auch gegen den Willen seines ausgleichs-
verpflichteten Beschäftigten - ohne Wertgrenze (selbstverständlich begrenzt auf den Aus-
gleichswert) eine externe Teilung durchführen. 
 
5. Welche Grundsätze hat der Arbeitgeber gegenüber seinen ausgleichspflichtigen Be-

schäftigten zu beachten?  
Auch der ausgleichspflichtige Beschäftigte kann den Arbeitgeber einerseits nicht zu einer 
externen Teilung zwingen und muss sich andererseits im gesetzlichen Rahmen eine vom Ar-
beitgeber gewünschte externe Teilung gefallen lassen.  
 
Dem Arbeitgeber kommt die Aufgabe zu, die Versorgungsanwartschaft beziehungsweise die 
gezahlte Rente des Ausgleichsverpflichteten im bestehenden Versorgungssystem dem Aus-
gleichswert entsprechend zu kürzen. 
 
6. Wie wird die Teilung der betrieblich begründeten Anrechte steuerlich begleitet wer-

den?  
Die interne Teilung wird weder für die ausgleichspflichtige noch für die ausgleichsberechtigte 
Person lohnsteuerlich zu einem Zufluss führen. Nach der internen Teilung werden die (späte-
ren) Versorgungsleistungen bei der ausgleichsberechtigten Person so versteuert, wie die Leis-
tungen aus dem Anrecht bei der ausgleichspflichtigen Person ohne Berücksichtigung der Tei-
lung zu versteuern wären. Die (späteren) Leistungen aus der unmittelbaren Pensionszusage an 
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die ausgleichsberechtigte Person werden also zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Ar-
beit gehören. 
 
Auch bei der externen Teilung soll es grundsätzlich keine belastenden steuerlichen Konse-
quenzen geben. Hiervon gibt es jedoch Ausnahmen, wenn es zu einem Wechsel des Besteue-
rungssystems kommt: Wenn beispielsweise ein Anrecht aus einer unmittelbaren Pensionszu-
sage extern geteilt und der Ausgleichswert auf eine nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe bb EStG zu versteuernde private Rentenversicherung übertragen wird, ist der 
Ausgleichswerts zu versteuern. 
 
7. Welcher Handlungsbedarf besteht für den Arbeitgeber? 
 
Wir rechnen nicht mehr mit wesentlichen Änderungen des vorliegenden Gesetzentwurfs. Da-
her erscheint es sinnvoll, schon vor Inkrafttreten des Gesetzes damit zu beginnen, sich auf die 
kommenden Aufgaben vorzubereiten. Man sollte konkrete Vorstellungen über die bestehen-
den Gestaltungsspielräume gewinnen und die Pensionsregelungen - soweit erforderlich - im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten in jeweils für das Unternehmen zweckmäßigster 
Weise ergänzen. 
 
Aus derzeitiger Sicht bezieht sich der Entscheidungs- und Regelungsbedarf insbesondere auf 
folgende Punkte: 
 

·  Grundsatzentscheidung, inwieweit - soweit einseitig möglich - die Ausgleichsberech-
tigten auf eine externe Teilung verwiesen oder ob - wenn einseitiges Handeln des Ar-
beitgebers nicht möglich ist - entsprechende Vereinbarungen mit den Ausgleichsbe-
rechtigten angestrebt werden sollen 

·  Festlegung des Verfahrens zur Berechnung des Ehezeitanteils 
·  Vorbereitung von Regelungen zur Kürzung von Anrechten Ausgleichspflichtiger und 

zur Begründung von Anrechten Ausgleichsberechtigter  
·  Prüfung, ob zustimmungs- oder mitbestimmungspflichtiger Änderungsbedarf hinsicht-

lich bestehender Pensionsregelungen besteht 
·  Grundsatzentscheidung, ob den von einer Scheidung betroffenen Eheleuten Hilfestel-

lungen und Anregungen zu in Frage kommenden Vereinbarungen geboten werden sol-
len 

·  Vorbereitung auf die Erteilung von Auskünften und die Durchführung des Versor-
gungsausgleichs (Mitteilungen, Datenhaltung, Bestandsverwaltung) 

 
Bei den anstehenden Entscheidungen und der Festlegung von Regelungen empfiehlt es sich, 
von Anfang an die Personal- und Systemabteilungen, in denen die potenziell zu teilenden An-
rechte betreut und verwaltet werden, mit einzubeziehen. Auch hierbei stehen wir Ihnen zur 
Unterstützung und Begleitung gerne zur Verfügung. 
 
Wir werden an dieser Stelle weiterhin allgemein über die Entwicklung des Gesetzes und sei-
ner Auswirkungen auf die betriebliche Altersversorgung, auch auf mittelbare Durchfüh-
rungswege, informieren und Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise entwickeln, die wir 
gerne auch im persönlichen Gespräch erläutern. 
 
 
Köln, den 16. Januar 2009 


